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Ausfüllhilfe für den

Verwendungsnachweis

zur Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen für die Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII - Förderung der Selbsthilfegruppen -
Durch das Landratsamt Zwickau werden die durch das Land Sachsen auf der Grundlage der „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Förderung der sozialen Arbeit (FöRL Soziale Arbeit)“ bereit gestellten Fördermittel ausgereicht. Zusätzlich erfolgt eine Bezuschussung der Arbeit der Selbsthilfegruppen aus Landkreismitteln. Bindend hierfür ist die o. g. „Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen für die Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII (FRL-SGB XII)“. Es gelten die Allgemeinen Förderbedingungen unter Ziffer 1 sowie die Besonderen Förderbestimmungen unter Ziffer 2.2.2 dieser Richtlinie.

Empfohlen wird das Ausfüllen des Formulars über einen PC. 

Antrags- und Verwendungsnachweisformulare finden Sie unter 

www.landkreis-zwickau.de 

(
Landratsamt 

(
Formulare 

(
Jugend, Soziales und Bildung

( 
Anträge und Formulare Förderung der freien Wohlfahrtspflege nach Förderrichtlinie im 


Rahmen SGB II und SGB XII 

(
Formulare Sozialamt 

(
FRL-SGB XII – Anlage 2: Antragsformular Selbsthilfegruppen bzw. 

FRL-SGB XII – Anlage 4: Formular Verwendungsnachweis Selbsthilfegruppen.
Begriffserläuterungen:

	Zuwendung Landkreis Zwickau
	Hier sind auch die Landesmittel nach der FöRL Soziale Arbeit anteilig enthalten.

Die Zuwendungen sind ausschließlich für förderfähige Ausgaben einzusetzen.

	Drittmittel
	Dazu zählen: Stiftungsmittel, Zuwendungen der Krankenkassen, Zuwendungen der Rentenversicherungsträger, Zuwendungen anderer Landkreise/Städte/Gemeinden (außer Landkreis Zwickau)

Drittmittel sind ausschließlich für förderfähige Ausgaben (Ziffer 4) einzusetzen.

	Eigenmittel
	Dazu zählen: Teilnehmergebühren/Kostenbeteiligungen und sonstige Einnahmen (Spenden, ...)

Eigenmittel sind zur vollständigen Deckung der nicht förderfähigen Ausgaben (gemäß Ziffer 5) und in Höhe von mindestens 10 % zur Deckung der förderfähigen Ausgaben (gemäß Ziffer 4) einzusetzen.

	10 %iger Eigenmittelanteil
	Förderungen können nur gewährt werden, wenn eine angemessene Eigenbeteiligung (Eigenmittel), in der Regel in Höhe von mindestens 

10 % der entstehenden Gesamtkosten, durch den Zuwendungsempfänger erfolgt (Ziffer 1.3 der FRL-SGB XII).
Beispiel:

270,00 € = gewährte Zuwendung des Landkreises (entspricht 90 %)

300,00 € entspricht 100 % der Gesamtkosten

30,00 € = erforderlicher Eigenmittelanteil (10 % der Gesamtkosten)

	Liste „Förderfähige Einzelausgaben“
	Art der Ausgaben
	z. B. Verwaltungskosten (entsprechend Ziffer 4)

	
	Grund der Zahlung
	z. B. Druckerpatrone, ... (konkrete Verwendung)


Bitte beginnen Sie beim Ausfüllen des Formulars mit dem Deckblatt.

Verfahren Sie weiter wie folgt:

1. Übertragen Sie in die Spalten „Abrechnungsjahr anerkannter Finanzplan“ sowohl in den Einnahmen unter Ziffer 3 als auch in den Ausgaben unter Ziffern 4 und 5 die Angaben aus Ihrem Antrag bzw. dem zuletzt aktualisierten Finanzplan. 

2. Tragen Sie unter Ziffer 3 in die Spalte „Abrechnungsjahr Ist“ alle Einnahmen der Selbsthilfegruppe ein. 

Beispiel: 

Zuwendungen der Krankenkassen: Zuwendungsbetrag in Spalte „Abrechnungsjahr Ist“ eintragen – eingesetzte Eigenmittelanteile sind in den Zeilen „Teilnehmergebühren / Kostenbeteiligungen“ oder „sonstige „Einnahmen (z. B. Spenden)“ zu erfassen.

3. Die tatsächlich angefallenen förderfähigen Ausgaben sind unter Ziffer 4 in der Spalte „Abrechnungsjahr Ist“ zu erfassen. 

Beispiel: 

Ausgaben für eine Pauschal- oder Projektförderung durch die Krankenkassen müssen unter Angabe der tatsächlichen Ausgabehöhe – inklusive eines eventuellen Eigenmittelanteils – unter „sonstige Kosten“ in der Spalte „Abrechnungsjahr Ist“ angegeben werden (es genügt der Eintrag „Pauschalförderung GKV“ [=Beispiel] mit der Angabe der Summe der Ausgaben – eine Einzelaufstellung der z. B. bei den Krankenkassen abgerechneten Kosten ist nicht erforderlich).

4. Die nicht förderfähigen Ausgaben sind unter Ziffer 5 in der Spalte „Abrechnungsjahr Ist“ zu erfassen.

Beispiel:
Die Kosten für einen Bowlingnachmittag/eine Weihnachtsfeier sind in die Spalte „Abrechnungsjahr Ist“ einzutragen. Beachten Sie bitte, dass die Finanzierung nur aus Eigenmitteln erfolgen kann und dass diese als Einnahmen entsprechend in Ziffer 3 anzugeben sind.

Hinweise: 

Es ist möglich, dass die Summe der Einnahmen (Ziffer 3) die Summe der Ausgaben (Ziffern 4 und 5) übersteigt. In diesem Fall wird geprüft, inwieweit die Zuwendung des Landkreises ganz oder teilweise zurückgefordert wird.

Es ist nicht möglich, dass die Summe der Ausgaben (Ziffern 4 und 5) die Summe der Einnahmen (Ziffer 3) übersteigt. Im Zweifelsfall wurde die Differenz aus Eigenmitteln gedeckt.

Dem Verwendungsnachweis ist ein Sachbericht beizufügen – dieser soll alle Aktivitäten der Selbsthilfegruppe im abgerechneten Bewilligungsjahr enthalten (keine allgemeine Beschreibung der Selbsthilfegruppe).
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